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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1954

Norm

ZPO §393

Rechtssatz

Nur dann, wenn rechtserzeugende Tatsache für alle Ansprüche bejaht wird, soll die Frage, in welcher Höhe die

einzelnen Ansprüche bestehen, dem Endurteil vorbehalten werden.
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